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Gemeinde Elbe  Elbe, den 24.08.2023 

Der Bürgermeister Status: öffentlich 

Js  
 

Beschlussvorlage Gemeinde 
Elbe 

 

DS Nr.: XI /030 (El) 
AMT III Bauen/Liegenschaften 

Sachbearbeiter/in: Jan-Henrik Stein  

Widmung von Gemeindestraßen 

Beratungsfolge:  

Gremium Datum Sitzungsart Zuständigkeit Reihen-
folge 

Verwaltungsausschuss Elbe 11.12.2023 nicht öffentlich Vorberatung 1 

Gemeinderat Elbe 11.12.2023 öffentlich Entscheidung 2 

 
 
Antrag: 
 

Die in der Gemarkung Klein Elbe gelegene 
Straßenfläche „Groß Elber Straße“, Flur 1, 
Flurstück 40/9 mit einer Länge von ca. 27 m 
wird als Straße gewidmet und dem 
öffentlichen Verkehr übergeben. 

 
 

 
Begründung: 

Die vorgenannte Straßenfläche wird seit ihrer Herstellung von den Anliegern etc. 
genutzt. Die Widmung für den öffentlichen Straßenverkehr ist wichtig, damit u. a. 
auch die Zuständigkeit für die Straßenreinigung und den Winterdienst klar geregelt 
werden. Die Widmung selbst ist ein Verwaltungsakt, durch den die Öffentlichkeit 
einer Straße/eines Weges im Rechtssinne begründet wird, die Straße also in den 
Hoheitsbereich des öffentlichen Rechts überführt wird. 

Der Gemeinderatsbeschluss selbst stellt noch nicht die Widmung dar, diese ist durch 
Verfügung aufgrund der Beschlussfassung zu erstellen. 
 
 
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
 

Keine. 
 

 Keine Anlage/n  
 Öffentliche Anlage/n 
 Teils öffentliche Anlage/n 
 Nichtöffentliche Anlage/n (Datenschutz)     
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Anlagen: Widmung Groß Elber Straße 
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